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Z"
beschließt, was folget: j i >. Dem Kriegsminister ist die Vollziehung dessel-

I. Die Ergänzung dieser -18,000 Mann Hülsstrnp- aufgetragen.

Also beschlossen in Luzcrn den 1. April 17.W.
Der Präsident des vollziehende.". Direktoriums,

pen soll un Ver äitnisi von vier Männern auf hundert
der Attivbürge" sertk ut> werden.

Die Reg vrnNgsi-atthalkr und Generalinspektoren
werden ieder Gemeinde das Cont ngcnt bestimmen,
wel-.hcs st." zu liefern hat.

2. Dieses Cowmgent wird auf drei Weifen gelie-
fe.t werden.

1. Durch frc Tsige Anwerbung von Männern
vom i6tca bis zum Losten Jahr, unter dem
Vorbehalt, daß die-e leztcrn dienstfähig seyen.

s. Dnrchs Loos.
2. Durch acrerfetzung oder freundschaftliche
Ueber knnft.

2. Wen" -.n diese Weife das Gemeindscontingent
dem bisher e. aräuchlieden Modns wird substituirt seyn,
so wird cm? Belohnung von vier «chweizerfranken den-
fenigen màzcht werden, die sich freiwillig anwerben
lassen, sobald sie nn allgemeinen Sammelplatz werden
angekommen seyn.

Die Gemeinden, welche vor der Herausgabe des
Gesetzes vom 2 z März eine dem gesicherten Contingent
gleichkommende Anzahl Rckrmcn geliefert haben, wer-
den von einer weitcrn Requisition ausgenommen.

L. Um die Bevölkerung zu schonen, wird es den
Gemeinden verstattet, auch Fremde ihren Contingente»
einzuverleiben.

6. Die Bnndtncr, welche zur Vertheidigung der
gleichen Sache aufgcfodcrt sind, und deren mehrere
vom helvetischen Direktorium Ofsizicrsstellen von vcr-
schiedenen Graden angenommen haben, werden zu die-
fcr Anwerbung ein Contingent beitragen, das mit ih-
rcr Vslksauzahl im Verhältniß steht.

7. Von heute bis zum Z0 April nächstkünstig sol-
len diese Contingente aufgenommen, und zum allgcmei-
ncn Versammlungsorte geliefert werden.

8. Vom 10. bis -um 1.5. April inklusive sollen
die Brigaden - Chefs dem Bureau des Kriegsmi-
nisters ein Verzeichnis aller Rekruten einsenden, die bis
zu diesem Zeitpunkt angeworben worden sind. In die-
sein soll der Geburtsort, das Alter, der Name und
Vorname angezeigt werde-,. Den, Voll; ehungsdirek-
terium soll davon ein summarischer Etat vorgelegt
werden, damit es daraus die Anzahl der Mannschaft
ersehen könne, die zufolge des 2ten Artikels des Gesetzes
ergänzt werden soll.

s. Durch gegenwärtigen Beschluß nrcrde» alle etwa
bcransgekommenen Ercmplare eines ähnlichen Beschluss
ses danrt vom 2s. März als ungültig erklärt.

10. Dies«? Beschluß soll gcdnikt, publizirt, und
«n den gewohnten Orten «»geschlagen werden.

B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M 0 n s s 0 n.

Zu drucken und publizieren anbefohlen.
Der Minister der Justi-. und Polizei.

F. B. M eher.

Im Namen der
baren ^ m theil-helvetischen einen und "

tt/erpUtz!!?.

Beschluß.
Das Vollziehungsdirektorium beschließt:
1. Der Bürger Augustin Kelier, gegenwärtig

Chef der ersten Legion wird anmit an die Stelle eines
Brigadengenerals ernennt.

2. Der Kriegsminister ist beauftragt, diesen Bei
schluß an Behörde zu nolisicircn, welcher auch in Drnk
abgefaßt werden soll.

Luzern, den 23. März 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
Mousson.

Das Vollziehungsdirektorium beschließt:
1. Dem Bürger Keller, Brigadengeneral, wirb

hiermit das Oberkommando über die in Thätigkeit gc--
ftzten helvetischen Auszugstruppen übertragen.

2. Der Kriegsminister ist beauftragt, diesen Bee
schluß gehörigen Orts bekannt zu machen.

Luzern den 28. März 179Y.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.
Mousson.

Gesezgebung.
Grosser Rath 27. März.

(Fortsetzung des Gutachtens über das Cri m f.-

nal 5 G e se z b n ch.)
772. Jeder der »achfolgenden Umständen, mfter

welchen dieses gemeldle Verbrechen geschieht, wii0
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die Dauer der km vorigen Artikel ftstgesezten Strafe
auf s Jahr verlängern, nämlich:

1) Wenn es zur Nachtszeit geschah.
2) Wenn es durch zwei oder mehrere Personen voll-

zogen wurde.
Z) Wenn der Thäter oder die Thäter Feuerwaffen

oder andere Mordgewehre trugen.

17?. D'e im 17 r. § auf die durch die Bewohner
oder Tischgängcr eines Hauses begangne Diebstahle,
gelroffne Verfügung ist gleichfalls auf alle Dicbstahle
anzuwenden, welche in Wirths- Schenk» und Kaffee-
Häusern, in öffentlichen Badern und bei Traiteurs ver-
übet werden. Jeder Diebsieihl, der in einem solchen
Haus entweder vom Gastgeber oder seinen Leuten gegen
die aufgenommne Gaste oder durch diese gegen die
Gastgeber oder jede andere in diesen Häusern aufge-
uomnine Person begangen würde, wird mit 8 jähriger
Kettenstrafe gel ü set.

Darunter gehören ober nicht die Theatersale, öf-
fcukliche Gebäude und Gewölbe; die in solchen Oertern
verübte Diebstahle werden mit 11 jähriger Kettcnstrafe
gcbüffct.

174. Wenn zwei oder mehrere Personen ohne Waffen
oder nur eine allein und mit Feuerwaffen oder andern
Mordgewchren versehen, ohne persönliche Gewaltcha-
tigkciten, ohne Einbrechen, ohne Lciterbestcigen, ohne
falsche Schlüssel, in das Innere eines wirklich bewohn-
ten oder zur Vewohnung bestimmten Hauses gekommen
sind, und darinn einen Diebstahl begangen haben, so
werden sie zu 6 jähriger Kettcnstrafe verurtheilt.

175. War dieses Verbrechen durch zwei oder mehrere
Personen begangen, un> trug der Thäter oder einer
derselben Feuerwaffen oder andere Mordgcwchee, so

wird 8 jahrige Kettcnstrafe verhängt.
176. Geschah dieses Verbrechen zur Nachtzeit,

so wied die Dauer jeder in d^n beiden vorhergehenden
Artikeln bestimmten Straft auf 2 Jahr verlängert.

177. Wer einen Dienst oder sonst eine Arbeit ge zen
Bezahlung übernommen, und die ihm vcrmög seines
Dienstes oder Arbeit anvertrauten Effekten oder Waaren
entwendet hat, wird mit 11 jähriger Kcttensirafe be.

legt.
178. Es ist ir jährige Kettenstrafe festgesetzet auf

einen Diebstahl, wodurch Sachen auf Landkutschen,
Vottenwägen und andern öffentlichen Fuhrwerken zu
Wasser oder zu Land durch die Aufseher dieser Fuhr-
werke, oder durch andere in solchen Diensten stehende

Personen entwendet werden.

i?y. Geschah aber ein solcher Diebstahl durch Rei-
sende, die auf einem solchen Wagen Piaz nahmen, so

wird er mit 4 jähriger Emsperrung gestraft.
180. Jeder Diebstahl, der keine von den vorhin

genennten'Eigenschaflcn hat, aber durch zwei oder
mehrere Personen ohne Waffen oder durch eine allein

mit Feuerwaffen oder anderem Msrdgewekr versehen
'begangen wurde, wird imt 11 jahriger Einsperrungs-
strafe belegt.

13 r. Wenn dieses Verbrechen durch zwei oder
mehrere Personen vollzogen wurde, und die Thater oder
einer derselben Feuerwaffen oder andere Mordgewehre
trugen, so wird 4jährige Kettenstrafe ausgesprochen.

132. Ist dieses in beiden vorigen Artikeln angeführte
Verbrechen zur Nachtszeit geschehen, so wird die
Dauer einer jeden in diesen Artikeln enchalmcn Strafe
auf zwei Jahre verlängeret.

18Z. Jeder in einem eingeschlossenen Gut, welches
unmittelbar mit einem bewohnten Haus verbunden ist,
begangene Dicbstahl, wird mit 4 jahriger Kettenstrafe
gebüsset. Die Dauer dieser gemeldcen Strafe, wird durch
jeden der nachfolgenden Umständen, unter welchen die-
ses Verbrechen begangen w.rd, auf 2 Jahre verlängert;
nämlich:

1) Wenn es zur Nachtszeit geschah.
2^ Wen» es durch zwei oder mehrere Personen ver-

einigt vollzogen wurde.
z) Wenn der Thäter oder die Thäter Feuerwaffen oder

andere Mordgcwehre trugen.

184. Jeder in einem eingeschlossenen Gut, welches
aber nicht unmittelbar mit einem bewohnten Haus ver-
bunden ist, verübte Diebstahl, wird mit 4 jähriger Ein-
sperrungsstrafe gebüssct: geschah er zu Nachtszeit, so
wird diese Strafe auf 6 Jahr ausgesprochen.

185- Jeder Diebstahl von Karren, Feldgeräth-
schasten, Saumroßen oder anderen dazu bestimmten
Thieren, Vieh, Bienenkörben, Kaufmannswaaren oder
anderen öffentlich ausgesczten Sachen, er mag ent-
weder auf dem Feld oder auf einer Straße, auf dem
Markt oder in andern öffentlichen Dener» geschehen,
wird mir 4 j hri,>er Einsverrnng gestraft, und geschah
er zur Nachcszett, so wird diese Strafe auf 6 Jahre
ausgefället.

i8ö. Jeder D'ebstahl, bei welchem nicht einer
dieser in den vorhergehenden Artikeln angeführten Uni-
standen eintrifft, wird nach den Verordnungen der korek-
tionellen Polizei verfolge- und bestraft.

187. Wer imnttr überwiesen wird, Waaren, Sa-
chen, Geld, Titel über Eigenthum, Schuldbriefe,
Quittungen oder andere bewegliche Sachen, d,e ihm
unentgeldlich anvertraut waren, unter der Verbindlich-
keit, sie wider zurükzustellen oder abzugeben, zu seinem
Gewinn entwendet oder boshafter Weis, in Scr Ab-
ficht dem andern zn schaden, verbrennt oder auf was
immer für eine Art zerstört zn haben, wird in die
Strafe der Bürgerrechts- Entsetzuna verfallet.

188. Jeder bekriegerischer Weise gemachte Bau-
querout, in der Abficht die rechtmässigen Gläubiger
zn hintergehen, wird mit 6 jahriger Kettenstrafe gc-
düsset.
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I8Y. In die nämliche Strafe werden alle diejenige
vcrfaller, die zu solchen bekriege» ischen Banqueroute»
geholfen oder sie begünstiget haben, wenn sie entweder
Waaren wegthaten, oder vorgebliche Waarenlieferungen
verkauften oder Schenkungen annahmen, oder was im-
mer für andere Akten unterschrieben, von denen sie

wußten, daß sie zum Betrug der rechtmassigen Glâu
biger geschahen.

190. Wer immer überwiesen wird aus Bosheit
oder Rache, und in der Absicht einem andern zu scha-
den, Feuer angelegt zu haben in Häusern, Gebäuden,
Schiffen, Magazinen, Werkstätten, Waldern, Schej-
terhaufen, Heu- Stroh- oder Kornhaufen, oder an an-
dere brennbare Materien, durch welche Feuer in den
gedachten Hàufcrn, Gebäuden, Schiffen, Magazinen,
Werkstätten, Waldcrn, Scheiterhaufen, oder Heu-
Stroh- und Kornhaufen, entstehen könnte, wird mit
dein Tode gestrafet.

iyr. Wer immer überwiesen wird durch Spren-
guug einer Mine, oder durch Leitung derselben Ge-
baude oder Häuser zerstört zu haben, wird mit dem
Tode bestraft.

iy2. Wer immer überwiesen wird durch Worte
oder anonyme Schriften gedroht zu haben das Eigen
thum eines andern anzuzünden, wird, wenn er die
Drohung auch nicht ausführte, mit 4 jähriger Ketten-
strafe belegt.

iyz. Wer immer überwiesen wird geflissentlich aus
Bosheit oder Rache, und in der Absicht einem andern
zu schaden, durch was immer für ein gewaithariges
Mittel, Häuser oder was immer für Gebäude, Damme
und Graben, die mit Wasser angefüllet waren, ver-
derbt oder zerstört zu haben, wird in 6 jahrige Ketten-
strafe verfallet; und wenn solche Gewalthatigkeitcn
durch eine oder mehrere Personen vereinigt ausgeübet
wurden, so wird diese Strafe auf y Jahre ausge-
sprechen: verlöre aber jemand bei Anlaß dieses Ver-
brechens das Leben, so findet die auf den Mord ge-
sezte Strafe statt.

194. Wer immer überwiesen wird aus Bosheit
oder Rache und in der Absicht einem andern zu scha-

den, Pferde oder andere Lastthiere, Schaafe, Schweine,
Fische und andere in Weyern oder Fischbchaltern bc

findliche Thiere vergiftet zu haben, wird zu 6 jahriger
Kettenstrafe verurtheilet.

195. Wer immer überwiesen wird, qeflissentl ch

aus Bosheit oder Rache und in der Absicht einem
andern zu schaden, auf was immer für eine Art Ei-
genthums-Titel, Scheine, Wechselbriefe, Quittungen,
Schriften oder Akten, die entweder einige Verbind-
lichtesten oder Befreiun en in sich enthalten, verbrennt
oder zerstöret, durch List oder Gewalt entwendet zu ha-
ben, wird zu 4 jahriger Kettenstrafe verurtheilet.

296. Wenn dieses Verbrechen durch zwei oder

mehrere Personen vereinigt begangen worden, so wird
dieft Kettenstrafe auf 6 Jahre ausgesprochen.

197. Jede Art von Plünderung oder Zerstörung
von Waaren, Effekten und Mobilien, welche durch
einen Auflauf und durch offne Gewalt verübt wurden,
wird mit 6 jähriger Kettenstrafe bclegt.

198. Wer immer überwiesen wird durch Gewalt
die Unterzeichnung einer Schrift oder einer andern ver-
pflichtenden oder befreienden schristli t en Verhandlung
erzwungen zu haben, wird als ein Dieb behandelt,
welcher Gewalt an Personen ausübte, und Herfallt ig
die in den s ersten Artikeln dieses Abschnittes festge-
sezte Strafe nach Beschaffenheit der Umstände, unter
denen solche Verbrechen geschehen sind

199. Wer immer überwiesen wird boshafter Weis
und in der Absicht einem andern zu schaden das Ver-
brechen der Verfälschung begangen zu haben, wird
gestrafet werden, wie folgt:

200. Wenn er eine Privatschrift verfälschte, wird
er in 4 jährige Kettenstrafe vern theilt.

201. Geschah die Verfälschung an Wechselbriefen,
oder andern Kaufmanns - oder Wechftlsachen, wird
die Kettcnstrafe auf 6 Jahre ausgesprochen.

202. Geschah die Verfälschung an authentssche»

öffentlichen Schriften, so wird diese Strafe auf 8 Jahre
ausgesprochen. ^20z. Wer immer das Verbrechen der Verfälschung
begieng, oder wissentlich von irgend einer vcrfalichten

Schrift Gebranch machte, wird nach folgenden Vor-
schriften für jede einzelne Gattung derselben gestrafet.

204. Wer immer überwiesen wird wissentlich und

absichtlich in falschem Gewicht oder Maaß verkaufet

zu haben, wird, wenn er wegen dem nämlichen Ver-
gehen zweimal von Polizeiwcgcn gestrafet worden, m

4 jahrige Kettenstraft verfallet.
205. Wer immer überwiesen wird in Civilsachen

falsches Zeugniß gegeben zu haben, wird mit 6 jch-

riger Kettcnstrafe belegt.
206. Wer immer überwiesen wird in Criminal,

Sachen ein falsches Zeugniß abgelegt -u haben, wird

mit 20 jahriger Kettenstrafe, und wenn der Angeklagte,

gegen welchen er ein solches faüchcs Zeugniß abgcleg

hat, zum Tod verurtheilet wurde, mit dem Tod ge,

strafet.

Dritter Titel.
Von à Mitschuldigen der Verbrecher.

207. Wer immer überwiesen wird bft einem w
qangnen Verbrechen einen oder mehrere ach-ter durch

Geschenke, Versprechen, Befehle oder Drehungen da,

î'êLA à d. d-- Absicht d-.st- B«
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brechens, einem oder închrsr.'n Náttni Mittel/ Waffen
oder Werkzeuge zur Ausführung dieses Verbrecheiis an?
geschafft zu haben:

Oder wissentlich und in der Absicht dieses Ver?
brechens einen: oder mehreren Thätern entweder in der
Ausführung dieses Verbrechens selbst, oder in andern,
Unternehmen, durch welche die Ausübung dieses Ver?
krechens erleichtert oder vorbereitet wurde, geholfen
und beigestanden zu haben, wird zur nämlichen Strafe,
welche gegen die Urheber solcher Verbrechen festgesczt
ist, verurtheilt.

208. Wer immer überwiesen wird zur Ausübung
«ines wirklich geschehenen Verbrechens jemanden gerade?
zu, oder durch an öffentlichen Oertern gehaltene Reden,
oder durch allda angehängte oder ausgestreute Zeddei
oder zum Druk beförderte Schriften aufgefordert zu
haben, verfallt in die nämliche Strafe, die gegen die
Urheber des verübten Verbrechens festgesezt ist.

2--Y, Wenn ein Diebstahl unter einem der in die?
sein Artikel angeführten Umständen begangen worden
ist und jemand überwiesen wird solche gestohlene Sa?
chen, die er als solche kannte, unentgeltlich angenom?
men, gekaufto der verborgen zu haben, so wird er als Mit?
schuldiger betrachtet, und zu der durch das Gesez ge?

gen die Urheber des Verbrechens selbst sestgesezte
Strafe verurthcilet.

210. Wer immer überwiesen wird den Leichnam
einer ermordeten Person versteckt oder verborgen zu
haben, wird, wenn er auch keinen Antheil an der Er?
mordung nahm, zu fahriger Eiuspcrrungsstrafc verfallet.

Für jede vor Dekantmachung des gegenwärtigen
Gesczbuchs begangene That, soll dieses Gesezbuch
nicht zur Richtschnur dienen, wohl aber für alle nach
der Bekanntmachung dieses Gesezbuchs begangene
Verbrechen, welche nach den vorhin bestandncn Ge?
setzen als Verbrechen behandelt wordenwären, aber nach
gegenwärtigem Gesezbnch nicht a s solche'betrachtet
werden : oder welche nach den chevorigcn Gesetzen nicht
als Verbrechen, wohl aber nach diesem Gesezbuch als
solche behandelt werden müssen, wird der Angeklagte
losgesprochen, jedoch mit Vorbehalt, daß er korrek?
itronellen Strafen unterworfen bleibt, wenn er sich ei?

Mtt solchen schuldig gemacht.
Ist aber eine solche That nach diesen gegenwärtigen

und den chevorigcn Gesetzen als Verbrechen zu betrach?
len, so wird der als schuldig erklärte zu den in diesem
tGesezbuch darauf gelegten Strafen verurtheilt.

211. Die Vergehen der nämlichen Gattung werden
Zur nämlichen Strafe verfällt, ohne Unterschied des
Ranges und Zustandes des Verbrechers.

212. Die persönliche Vergehen und Verbrechen,
die Strafe des Verbrechers und was er immer für
»ntehrenbcn Vcrurtheilungen unterworfen ist, bewirken

keine Schande auf seine Familie. Die Ehre derjenigen,
die ihm angehören, ist keineswegs dadurch verlczt, und
sie können wie vorhin zu anen Galtungen Handwerk,
Aemter und Würden gelangen.

21Z. In keinem Fall wird die Confiskation über
die Guter der Verurtheilten ausge prochen werden
können.

214. Der Leichnam des Hingerichteten wird auf
Begehren semer Familie ausgeliefert. In allen Fällen
wird er wie jeder andere Leichnam, auf gewch tiche
Weise beerdiget, und auf dem Stcrbregistcr die Art
seines Todes nicht angemerkt.

Escher sag:: Ware es nur darum zu thun, sn
die Stelle der qegcnwartigen Cnmiualgesetze einsiwei?
len ein zwckmassgcres Gesszbuch hinzustellen, so wnr?
de ich keine Einwendungen zu machen wagen, aus
Furcht die bisherigen schreklichcn Gesetze noch um
desto länger beizubehalten, allein was man uns auch
dagegen sagen mag, wann wir dieses Gese-buck an?
nehmen, so wird die helvetische Geftzgebunq Jahre
lang nicht im Fall seyn, ein neues Ceiminalgesezbuch
zu entwerfen und festzusetzen, also muffen wie beden?
kcn, daß das was wir beute annehmen, Jahrzekciide
lang in Helveiien G«ffz seyn wird und folglich lohnt
es sich wohl der Mühe, die allgemeinen Grundsatze
dieses Gesezbuchcs sorgfältig zu untersuchen, um dann
desto eher über die Anwendung derselben auf die eil»
zelncn Fälle weggehen, und dieselben im Allgemeinen
aus dem dieser Commission schuldigen Zutrauen anneh?
men zu können. Aus dieser Rüksscht'wage ich, fcki?
lieh ohne große Hoffnung viel Wirkung hervorzubrin?
gen, einige Einwendungen gegen di.fts Gutachten
zu machen, denn wenn wir auch schon nicht vorsehen,
durch die Aeusserung unsrer Meinungen Eindruk auf
die Versammlung zu machen, so erfodcrt es unsre
Pflicht, unsrer Ueberzeugung zufolge freimüthig zu
sprechen und durch nnsre Berathungen über die wich?
lrgsten Angelegenheiten der Muschheit und der Re?
publik, einen Theil unsrer Nation aufzuk aren. — Ais
allgemeiner Grundsaz bei der Beurtheilung irgend
eines Getezvorschlages von Wichtigkeit, glaube ich

folgendes aufstellen zu dürfen. Unsre neue Staats?
Verfassung ist auf die Grundsätze des reinen Rechts
gegründet, und in derselben sollen alle Rechte des
Menschen vor allem aus gcschüzt und g sichert wcr?
den, folglich wann wir gründlich zu Werke gehen
wollen, müssen auch unsre organischen Geselle von
den gleichen Grundsätze« ausgehen und dürfen dem
reinen Recht nie entgegen seyn; beobachten wir dieses

nicht, so zeigen wir, daß wir jene reinen Rcchtsgrund?
fftze nicht verstehen, oder daß wir sie für bloße pH«?

losophische Ideen ansehen, die wohl unsrer Versas?
sung als Aushängeschild dienen, im Grund betrachtet
aber für uwanwcndbar zu achten s-yen! Wolleu wir
aber den Grundsätzen der Verfassung treu seyn, ss



müssen wir die Grundsätze unsrer Gesetze vor ollem
aus phioovhssch, das ist nach dem reinen Recht,
und keineswegs bloß emvirifch oder nach bloßen Ere
sadrungsgrznidjayen untersuchen, oder dem Beispiel
andrer Volker folgen wollen. — Aas diesem Gesichts-
punkte afto laßt u s die Todesstrafe unrersnchen, web
che die CoMlnsssion uns ftstzuftzen anträgt! Wir
müssen uns also hierbei als eine abgesonderte neue
Staarsgesellschaft denken, die ihre Einrichtung weder
aus den Beispielen der 'Vorzeiten, noch aus denen
ihrer Nachbarn herholen, sondern unabhängig und
bl s rechtlich zu W-rke gehen will. Hier entstehen
also allererst die Fragen: hat der Mensch das Recht,
über sen? eignes Leben zu verfügen? kaun er ein sol
ches Recht einem Andern oder einer Gesellschaft über-
tragen? und in weiche» Fallen kann ein Mensch über
das Leben des andern Menschen verfügen? Hierbei
ist zu beweisen, daß wir alierforderst unsre Gründe
nicht ans religiöser? Begriffe», sondern immer nur aus
Rechisgrundllchcn herholen sollen! — Hat der Mensch
das Recht, über sein eignes Leben zu verfügen? Der
Mensch gab sich das Leben nicht selbst, sondern erhielt
dasselbe von einem Schöpfer, der ihm auch zugleich
dessen Endzweck ohne sein Wssen vorschrieb: raubt
sich also der Mensch selbst das Lebe», so raubt er sich
etwas, worüber er zu verfügen kein Recht bat; er
raubt sich das Mittel, seinen grossen Endzweck, Ver-
vollkommnung zu erreichen; er reißt sich selbst gewalt-
jam aus der Kette der Dinge heraus, in der er, sei-
ncr Bestimmung zufolge, hatte wirken sollen; er zer
stert das Werk eines Andern, und thut also Unrecht!
Aber darf vielleicht dagegen der Mensch beim Eintritt
in eine gesellschaftliche Verbindung das Recht, über
fein Leben zu verfügen, bedingungsweise der Gesell-
schaft übertragen? Keineswegs! denn darüber, worn-
ber ich selbst nicht verfügen darf, kann ich durchaus
nie einem Andern zu verfügen das Recht geben, so

wenig, als ich etwas, das nicht mein ist, verschenken
darf; also kann auch die Gesellschaft aus der frriwil,
ligen Pcistimmunq uud durch Uevertragung kein Recht
haben, über das Leben einzelner Menschen zu verfügen!
Vielleicht aber erhalt die Gesellschaft dieses Nechr als
moralisches Wesen aus dem Recht der Selbsterhal
tung? — Werde ich von einem Räuber, einem Mör>
der angegriffen, so habe ich, dem bloßen Naturrecht
zuiolg«, das Recht, mich zu vertheidigen, und selbst,
wann es meine eigne Erhaltung durchaus erheischt,
das Recht, meinen Gegner umzubringen — dieses
Recht kann ich aber nur in dem Augenblick der unmir-
telbaren Vertheidigung haben; — habe ich mich ge-
schützt, mich meinem Feind entzogen, so darf ich aller-
dings Sicherheiismaßregcln ergreifen; aber meinen
Heind ganz aus dem Wege zu räumen, ihn zu mor-
den, um nicht mehr durch ihn in Gefahr zu kommen,
em solches Recht läßt sich nicht aus dem reinen Na,

turrecht herleite». Ausser dem Augenblick der Selbst,
wehr also ist rein Recht vorhanden, einem Menschen
das Leben zu rauben. Dieser Augenblick der Selbst,
wehr aber kann für die ganze politische Gesellschaft
gegen einzelne Menschen durchaus nicht eintreten, und
es wird sich kein Fall denken lass.n, wo eine Staatsge,
sellschast im ruhigen gesetzlichen Zustand gegen einzelne
Menschen in Nothwehr versetzt werden könne; am we«
nigsten aber wird die Gesellschaft sich in diesem Zu,
stand befinden, wann sie jenen Verbrecher, der ihre
Ruhe stören, vielleicht ihre Existenz selbst zertrümmern
wollte, gebunden in ein m Gefängnisse halt, und sie
a-so, der Meinung uiftcr Commission zufolge, das
Recht hätte, ein Todesurtheil zu verfügen — Nein!
gerade dann ist die Etaaksgcsellschaft im Fall, ausser
der Gefahr zu seyn, und also blos das Recht zn Si,
cherhciksmaßregeln zu haben; aber diese Sicherheits,
maßregeln können wahrlich nie so weit gehen, eine»
Menschen umzubringen, weil selbst der einzelne Mensch
im Naturzustand, der doch weniger sich zu schützen im
Fall ist, dieses Recht nicht haben kann. Nirgends,
her also kann sich eine Staatsgesellschaft das Recht
anmaßen, über das Leben einzelner Menschen gesczlich
zu verfügen oder Tobesurtheste auszufallen, sondern
ihr Recht gegen die Skörer ihrer Sicherheit und ihrer
gesetzlichen Ordnung geht auch im äussersten Fall nur
so weit, sich vor denselben sicher zu stellen, das ist,
sie einzusperren, und ihrer Freiheit zu berauben, mit
der sie vielleicht wieder hätten gefährlich werden kön,
nen. — Schon sehe ich eine Menge Ecgcngründe sich
wider meine Grundsätze erheben, und ich werde also
trachten, denjenigen, die ich voraussehe, zuvcrzukom,
men. — Man wird mir sagen, die Verbrecher müs,
sen so gestraft werden, daß künftige Verbrecher vor
den Vergebungen «us Furcht vor der darauf folgen,
den Strafe, abgeschrekt wekden, und hierzu ist Todes,
Strafe am wirksamsten. — Allein dazu, wozu ich
kein Recht habe, gibt mir auch ein Bedürfniß kein
Recht, und also ist dieser Grund in dieser Rüksicht
schon nichtig; er ist aber eben so uugegnuidet an sich
selbst betrachtet, denn wenn es wahr ware, daß To,
diSstraftn so abschreckend wären, so müßten bald die
Verbrechen unbekannt werden, auf die sie gesezt sind;
allein, wenn wir auf die Criminal Justiz in den ver,
schiedencn Staaten um uns her sehen, so wird uns
die Erfahrung bald beweisen, daß dieser Grundsaz
falsch ist. — Man wird mir sagen: wenigstens soll
der Vaterlandsvcrräther hingerichtet werden! allein,
welche Klasse von Menschen ist am ehesten im Fall,
Staatsverbrecher zu werden? solche, deren leidenschaft,
licher Ehrgeiz und Herschfticht ste über d-e Gränzen
der Klugheit und der Gerechtigkeit hinausgehen macht,
also solche, die allenfalls bei Mlßliugung ihrer Un,
tern.ehmnng in dem Tode auf einem Schalot, wo
sie noch durch ihren Troz, durch ihre Staudhaftigleit
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Aussehen erregen können, eine Art Befriedigung ik-
rer Ruhmsucht finden, welche hingegen bei müh-
famer Arbeit, abgesondert in einem Kerker, keine Nah»
rung gefunden hatte; also auch für diese ist Todes-
Strafe eherzwekwidrig als zwckmäßig. Man wird mir
ferner einwenden, wo der Staat die Mittel herneh-
men wolfie, alle Verbrecher aufzubewahren und zu er-
nähren? Allein, wie dürfte ein solch elender Grund
einige Wirkung auf euch, wider die ewig fcstenRcchlö-
gründ ätze mach »? Vielleicht ist kein fand, welches
so schr im Fall ist. von öffentlichen Arbeiten Gebrauch
zu machen, wie Helvetien, und wenn wir, in Rük-
ficht der Einrichtung unsrer Zuchthäuser, die amenta-
Nischen zum Mäw nehmen, so ist allen Einwendung
gen der Rtt g steuert. — Aber wird man uns auch
sagen, jezr ist d-r Zeitpunkt für Abichaffung der Tv.
desstraft nicht schiklich; »ach dem allgemeinen Frieden
könmcn wir sie, wie Frankreich beschlossen hat, ab-
schaffen! Sollte da n die Ruhe und Sicherheit Hel-
veliciiS nur von den wenigen Köpfen abhängen, oie

man noch vor dem Frieden herunterschlagen will, daß

wir noch die Anerkennung der Gränz n des gcsellschas -
lichen Rechts verschoben wollen? Wir werden einst-
weilen noch dem Schikjal Frankreichs folgen, mit ihm
wird unsre Republik stehen oder zu Grunde gehen,
und also wird unsre Criminal-Rechtspflege auf unser
politisches Scknksal in dem gegenwärtigen Zeitpunkt
von wcnig Emflnß seyn. Uede-dein laßt uns nicht
vergessen, daß das helvetische Volk dasjenige ifl, bey
welchem die wahren Grundsätze des achten R-publika-
nismus am ücfsten cingewurz, tt »nd am verbre-lewsten
find, also sollen wir richt immer nur den andern
neuen Republiken nachahmen, immer »ur hinten nach

gehen wollen. Nein, B Repräsentanten, unser Vol?
sst würdig, daß wir allem, daß wir selbstsia dig zu
Werke gehen, daß wir in Ausstellung und Au Nennung
der «inen R'chtsglundsatzc Weiler gehen als a> der.
Völker; Helvetic!! ist würdig, dtn übrige» SmalSgc-
sellschaftc» daS Buspie! der Ancr'eninmg der rechci,
chen Gewalt aufzustellen, und also die Todesstrafe
zuerst abzuschaffen! Unsere Zeitgenossen, und mehr noch

unsere Nachkommen werden uns cìr.n, wann die cr,
sie helvetische Gesetzgebung d.r Humanitär das Opf >

solcher barbarischen Gebräuche zuerst zu bringen wag
Noch ein n wichtiaen Grund für d-cse Grundsätze dür
sen wir nicht unbemeikt lassen. — G-ssrn haben wir
in Bestimmung des Criminal-Rechtsgangs den Grund-
faj anerkannt', daß zum vollständigen B-weis das Be-
kenntniß eines Verbrechers richt mehr ersordcrliä
sey, sondern daß Thatsache, und Fragen hmlän.güci

find, um sein Verbrechen rechtlich zu beweij-n. Die
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ser Grundsatz ist rechtlich und philosophisch; — aber
er ist ungerecht, er ist verabschculingswiudiq wann wir
dabei stehen bleiben, und nicht auch die gleichen Grund-
sätzc in die Strafen selbst brmgen; — kurz, er ist un
menschlich, wann wir neben, ihm die Todesstrafe noch
fistehe» lassen. Denn, B. Repräsentanten, die That
fachen könne» unvollständig, unrichtig aufgestellt, die
Zeugen können falsch gewesen seyn, und so wird durch
fines Gesetz der Unschuldige, das schreküche, das blu-
t'ge Opfer eurer Inconstq icnz! — schaiid:rl bei dem
Gedanken, B. Gefetzgeber, daß ihr durch jenes Gelez
den Unschuldigen unter dem Schwerdt dahin sinken
lasst! — und wollt ibr Todesstrafe, so geht zurük auf
dem Wege des Rcchis, und fordert Bekennurg des
Verbrechers, zum vollständigen Beweis Wider ihn Bleiltt
nun nichr auf d in halben W"g stehen! — V rwerft
ihr aber die Todesstrafe dann dürft ihr ruhig auf
das gestrige Gssez zurüksehcu — denn geftzt auch, ein
Unschuidlgcr würde einst durch blos scheinbare That«
fachen oder durch falsche Zeugen verurthe'lt, und die
Thaisache heitert sich auf, der falsche Zeuge, gcma«
tcrl auf dem Todbett von seinem Gewiss», nimmt
seine falsche Aussage zurük, so kann dem Unschuldigen
der Kerker geöffnet, und Genugthuung verschaft wer-
den; — ist er dagegen hingerichtet, so haftet unschul-
dig vergossenes Blut auf euch, Gcfizgeber, und auf den
Richtern des Volks, und keine Genugthuung kann
mehr statt haben! — Nie also werde ich fü> die To-
desstrafe stimmen, denn ke ist ausser dem Recht der
Gesellschaft!

(Die Fortsetzung folgt.)

A l! z e i g e.

Man verlangt im Bureau des vollziehenden Di-
rektoriums zwei Copistcn, die sich durch eine schöne

Handschrist sowohl im Deutschen als im Französischen,
durch grosse A-beirsawkeit und eine erprobe- Vcrschwie-
zei'.heit auszeichnen. Die Besoldung wird der Schön-
hcit der Handschrift angemessen und mit dem General-
Sekretär abzuschlressen seyn, welchem die Vorschlage
gemacht werden sollen.

Die Stellen werben in Zeit eines Monats verge-
ben werden.

înzcrn, den zo. März 1799.

Der Gen. Sekr. des vollziehenden Direktoriums,

Mousson.
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